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— der Vorsitzende der jeweiligen Arbeitsgruppe
— der Direktor der jeweiligen Sektion

— je ein Mitglied der FDJ- und Gewerkschaftsleitung.

(2) An den Beratungen der Zulassungskommission 
können teilnehmen:
— Abgeordnete der Volksvertretungen
— Vertreter der zentralen staatlichen Organe
— Vertreter der Parteien und Massenorganisationen
— Vertreter der Schulen und Praxis- bzw. Koopera

tionspartner
— Vertreter der Abteilungen Volksbildung sowie Be

rufsbildung und Berufsberaturig der Räte der Be
zirke und Kreise

— Vertreter der bewaffneten Organe.

(3) Den Arbeitsgruppen gehören als Mitglieder an:
— ein beauftragter Vertreter des Direktors für Erzie

hung und Ausbildung der Hochschule als Leiter der 
Arbeitsgruppe

— ein Sekretär
— Vertreter der Leitung der FDJ und der Gewerk

schaft
— auf Antrag ein Vertreter des Praxis- bzw. Koopera

tionspartners.
§ 6

(1) Die Zulassungskommission der Hochschule ent
scheidet auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen 
bzw. der Bewerbungsunterlagen und der Ergebnisse der 
Eignungsprüfungen über die Zulassung zum Studium.

(2) Die Zulassungskommission entscheidet über den 
Bewerbungsantrag für Bewerber, die vor dem Studium 
den aktiven Wehrdienst bzw. den Wehrersatzdienst 
aufnehmen, für das Jahr ihrer Entlassung aus dem akti
ven Wehrdienst bzw. aus dem. Wehrersatzdienst. Ver
pflichtet sich der Bewerber während des Wehrdienstes 
bzw. Wehrersatzdienstes für eine längere als die zu
nächst vorgesehene Dienstzeit, so sichern die Hochschu
len die bereits erfolgte Zulassung für das Jahr der Ent
lassung aus dem aktiven Wehrdienst bzw. Wehrersatz
dienst.

(3) Mit der Zulassung zum Studium erhält der Be
werber einen Studienplatz für das angegebene Studien
jahr in der entsprechenden Grundstudienrichtung.

(4) Die Entscheidungen der Zulassungskommissionen 
werden den Schülern der erweiterten Oberschulen und 
den Lehrlingen der Einrichtungen der Berufsausbildung 
mit Abiturklassen über die Direktoren der Schulen zu
gestellt. Bewerber aus der Praxis erhalten die Ent
scheidungen der Zulassungskommissionen über die Ka
derabteilungen ihrer Betriebe.

(5) Die Zulassung kann durch die Hochschule bis zur 
Aufnahme des Studiums zurückgezogen werden, wenn 
der Bewerber die geforderten Voraussetzungen nicht 
bzw. nicht mehr erfüllt.

§7
(1) Unter der Leitung des Ministeriums für Hoch- 

und Fachschulwesen wird in allen Grundstudienrich
tungen ein zentraler Bewerberausgleich durchgeführt. 
Er erfolgt auf der Grundlage der Vorschläge der Zulas
sungskommissionen und in Kenntnis der Gesamtbewer

bersituation in Beratungen der Vorsitzenden der Zu
lassungskommissionen aller Hochschulen.

(2) Der Bewerberausgleich hat das Ziel, die Zulas
sung der politisch und fachlich am besten geeigneten 
Studienbewerber in der gewählten Studienrichtung an 
einer Hochschule zu gewährleisten.

(3) Im Ergebnis des Bewerberausgleiches sichert der 
Rektor der abgebenden Hochschule die Benachrichti
gung der Bewerber und die Weiterleitung der Bewer
bungsunterlagen an die übernehmende Hochschule.

IV.
Beratung der durch die Hochschulen 

nicht zugelassenen Bewerber

§ 8
Mit allen durch die Hochschulen für die gewählte 

Grundstudienrichtung nicht zugelassenen, aber für ein 
Studium geeigneten Bewerbern werden Gespräche mit 
dem Ziel der Gewinnung für eine im Rahmen des Pla
nes vorhandene Studienmöglichkeit geführt. Die Hoch
schulen sichern zur sachkundigen Beratung der Bewer
ber die verantwortungsbewußte Zusammenarbeit mit 
den zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtun
gen.

§9
(1) Die Zulassungskommission übergibt den nicht 

zugelassenen Bewerbern die Entscheidung in schrift
licher Form. Mit allen durch die Hochschulen nicht zu- 
gelassenen Bewerbern werden persönliche • Gespräche 
über die weitere berufliche Entwicklung geführt.

(2) Für die Absolventen der erweiterten Oberschulen 
werden Aussprachen zur Beratung und Vermittlung 
eines Arbeitsrechtsverhältnisses sowie der Erlangung 
eines Facharbeiterberufes im System der Aus- und 
Weiterbildung der Werktätigen unter Verantwortung 
der Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung der 
Räte der Kreise in Zusammenarbeit mit den erweiter
ten Oberschulen durchgeführt.

(3) Für die Absolventen der Einrichtungen der Be
rufsausbildung mit Abiturklassen werden Aussprachen 
über den weiteren Einsatz im Betrieb bzw. der Ein
richtung unter Verantwortung des Direktors der Bil
dungseinrichtung durchgeführt.

V.
Rechtsmittel

§10

Bewerber, die nicht zum Studium zugelassen werden, 
haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Entscheidung der Zulassungskommission beim Rek
tor der Hochschule Einspruch zu erheben.

§11
(1) Über Einsprüche gegen die Entscheidung der Zu

lassungskommissionen der Hochschulen entscheidet eine 
Einspruchskorrtmission des Rektors. Ihr gehören an: •
— der Rektor oder ein von ihm beauftragter Vertreter 

als Vorsitzender
— ein Sekretär
— je ein Vertreter der FDJ- und Gewerkschaftsleitung.
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